
 
  

 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

2021/VG/0095 
 

 

Gremium: Sitzung am: Nr. der Tagesordnung: 

Werkausschuss VG (zur Kenntnis) 14.07.2021 4 

 

bereits beraten im:       am:       
            

 

Betreff: 
Bekanntgabe einer Eilentscheidung gemäß § 48 GemO; 
Kanalsanierung Waldstraße Windesheim, Anschlussleitungen; 
Auftragsvergabe 
 

 

Begründung: 
 

1. Sachverhalt 
In der Werkausschusssitzung vom 21.07.2020 wurde die grabenlose Kanalsanierung im 
TIP- Verfahren vorgestellt und beschlossen. Anschlussleitungen mit gravierenden 
Schadensbildern (die eine grabenlose Kanalsanierung ausschlossen) wurden in diesem 
Zuge in offener Bauweise mit erneuert. 
Die restlichen (schadhaften) Anschlussleitungen sollen nun mittels Schlauchliner in 
Verbindung mit einem Kopfloch im Gehweg renoviert werden. Die Herstellung der 
Kopflöcher erfolgt über das Jahresvertragsunternehmen, da es sich hierbei um max. 4 
Aufbruchstellen handelt. Im Wirtschaftsplan 2021 wurden 100.000 € an Mittel für 
Restzahlungen und für die geplante Maßnahme eingestellt. Die Kostenberechnung für 
die geschlossene Sanierung der Anschlussleitungen betrug 47.600 € brutto. 
Die Leistungen wurden am 02.03.2021 beschränkt an 5 Bieter ausgeschrieben. Die 
Submission fand am 16.03.2020 statt. 5 Angebote lagen dem Verhandlungsleiter vor. 
Gemäß VOB/A musste kein Angebot ausgeschlossen werden. Fehlende Nachweise 
wurden bei dem Mindestbietenden nachgefordert, diese gingen fristgerecht ein. Die 
geprüften Angebotssummen sind nachfolgend aufgeführt.  
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Die Firma Geiger hat in Vergangenheit schon ähnliche Maßnahmen in der 
Ortsgemeinde Bretzenheim positiv abgeschlossen. 
 
Die Werkleitung empfiehlt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter mit dem 
Angebot Nr. 3, der Firma Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG aus 63814 Mainaschaff, 
zu erteilen. 
 
Da die Vorbereitungen zur Ausführung der Arbeiten durch die Fa. Geiger bereits 
kurzfristig beginnen sollen und im Vorfeld noch Tiefbauarbeiten durch die Vertragsfirma 
der Werke erforderlich sind, war die Einladung des Werkausschusses zu einer Sitzung 
in Form einer Videoschalte mit entsprechendem Vorlauf unter Beachtung der 
einzuhaltenden Fristen zeitlich nicht möglich. Zudem sind die Kolonnen der 
wirtschaftlichsten Bieter stark ausgelastet. Daher war eine umgehende Beauftragung 
erforderlich, um die Maßnahme in 2021 abschließen zu können.  
 
Der Bürgermeister hat am 26.03.2021 in einer kurzfristig einberufenen Videoschalte im 
Benehmen mit den Beigeordneten, Frau Elke Stern, Herrn Claus-Werner Dapper und 
Herrn Jochen Coutandin, entschieden, den Auftrag dem wirtschaftlichsten Anbieter, der 
Firma Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG aus 63814 Mainaschaff, zum 
Angebotspreis von 38.986,83 € brutto zu erteilen. 
 
 

 
Beschlussempfehlung der Verwaltung: 
 

Der Werkausschuss nimmt die Eilentscheidung zur Kenntnis. 
 
 
 

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: 
  siehe Folgeseite (keine Folgeseite) 

 

Ausgearbeitet am: 02.07.2021 durch: Wagner, Oliver 

Gesehen: 

Orts-/Stadt-
bürgermeister/-in 

Verbandsvorsteher FB-Leiter 
Finanzen 

Bürgermeister Fachbereichsleiter 

     

Einstimmig Mit Stimmen- B e s c h l u s s e r g e b n i s  Laut Beschluss- Abweichender 
 mehrheit  vorschlag Beschluss 
  Ja       Nein    Enthaltung  (Folgeseite) 

                      

     

 
I   II  III   IV   V                                                                                                          Anlage: 6 
 
 
Zur Kenntnis 


	TOP 4 - öff (Bekanntgabe einer Eilentscheidung)
	Beschluss: Beschluss von TOP 4 5. Sitzung des Werkausschusses


